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D E R    L A N D R A T  
Geschäftsbereich: 

Gesundheit 
DRUCKSACHE 

Az.: 

53 Zuwendungen 
lfd. Nr. Jahr 

Datum: 

24.07.2023 
138 2023 

 

Vorlage 
 

  Zutreffendes ankreuzen  

    Beschlussvorschlag 

an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen) Sitzungstag öffent-
lich 

nicht- 
öffentlich 

ange- 
nommen 

abgelehnt geändert 

                  

                  

 Ausschuss für Soziales, Gesundheit, 
Gleichstellung und Integration  

31.08.2023      

 Kreisausschuss 15.09.2023      

 Kreistag 27.09.2023      

  
 Die Ziele der UN-Behindertenrechtskon-

vention wurden berücksichtigt: 
 ja  nein  entfällt 

       

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Org.-einheit/Sichtvermerk): Geschäftsbereich       

Gefertigt: Beteiligt: Landrat zur Beschlussausführung. 

53.3 gez. 53       II                         
      Henkel                                     gez. Radeck (Handzeichen) 

 
Betreff: 

Antrag des AWO Psychiatriezentrums in Königslutter auf Gewährung eines Zuschusses 
für die Milieugestaltung im Bereich Maßregelvollzug  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Antrag auf Gewährung eines Zuschusses für die Milieugestaltung im Bereich des 
Maßregelvollzugs des AWO Psychiatriezentrums in Königslutter wird abgelehnt. 
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Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen: 

 
Mit Schreiben vom 16.05.2023, hier eingegangen am 23.05.2023, stellt das AWO Psy-
chiatriezentrum (APZ) in Königslutter einen Antrag auf einen Zuschuss zur Umgestaltung 
der Räumlichkeiten im Bereich des Maßregelvollzugs. Nach den Ausführungen handelt 5 
es sich dabei um ein Pilotprojekt mit dem Titel „Farbe ins Leben“, dessen Kernelement 
die farbliche Neugestaltung der Räume als wirksames therapeutisches Mittel darstellt. 
Das Projektteam, bestehend aus einem multiprofessionellen forensischen Team und der 
Schweizer Expertin Alexa Blum folgt der Idee, durch eine differenzierte und übergreifende 
Farb- und Milieugestaltung die gesamte Station evidenzbasiert als Instrument für die Er-10 
reichung spezifischer therapeutische Ziele zu nutzen und damit den therapeutischen Er-
folg zu verbessern. Es wird erwartet, dass sich dadurch der Aufenthalt in der Forensi-
schen Abteilung verkürzt und sich der Reintegrationsprozess in die Gesellschaft verkürzt. 
Die Kosten belaufen sich insgesamt auf 257.000,00 €, die mit einem Anteil von 40.000,00 
€ Eigenmitteln nur zu einem geringen Teil vom APZ selbst aufgebracht werden können, 15 
so dass der Fehlbetrag in Höhe von 217.000,00 € durch Förderantragstellungen einge-
worben werden soll. 
Weitere Einzelheiten zum Konzept und zur Kostenzusammensetzung entnehmen Sie 
bitte dem anliegenden Förderantrag (Anlage1). 
 20 
Der Antrag des APZ berührt mit dem Thema Maßregelvollzug nicht den Kreis der Pflicht-
aufgabe des Landkreises. Die Zuständigkeit der Sicherstellung der erforderlichen (oder 
wünschenswerten) Bedingungen in der forensischen Abteilung des Krankenhauses ob-
liegt dem Land Niedersachsen als Auftraggeber der AWO. Es besteht somit kein Rechts-
anspruch auf eine Zuwendung. 25 
 
Im Rahmen seiner kommunalen Selbstverwaltung hat der Landkreis jedoch auch über 
Anträge auf Zuschüsse zu freiwilligen Aufgaben zu entscheiden. Aufgrund der aktuellen 
angespannten Haushaltssituation sind bei der Prüfung jedoch strenge Maßstäbe anzu-
setzen: 30 
 
Die Bezuschussung betrifft eine Maßnahme, die nicht der Sicherung von existenziellen 
Bedürfnissen im Rahmen der Daseinsvorsorge oder kulturellen Aspekten im Landkreis-
gebiet dient. Die Vorhaltung einer Forensischen Abteilung und die Ausgestaltung der dort 
angewandten Therapiekonzepte kommt der hiesigen Bevölkerung auch kaum zugute, da 35 
die Patienten aus dem gesamten Landesgebiet und nur zu einem sehr geringen Teil aus 
dem Landkreis Helmstedt stammen. Es handelt sich somit um ein Projekt, dass vorwie-
gend von überörtlichem Interesse ist. Folglich ist eine Beteiligung an den Kosten auch 
eher vom entsprechenden überörtlichen Träger (Land Niedersachsen) zu erwarten. 
 40 
Entsprechend der obigen Ausführungen ist auch keine Entlastung des Landkreises oder 
ein anderer Gewinn durch die Maßnahme zu erwarten. Im Gegenteil: eine entsprechende   
Zuwendung würde das Haushaltsbudget zusätzlich belasten. Dies würde den Konsolidie-
rungsbestrebungen des Landkreises widersprechen und verbietet sich daher. 
 45 
In Abwägung aller Argumente ist das Projekt nicht förderungsfähig. Es wird daher vorge-
schlagen, den Antrag des APZ auf Gewährung des Zuschusses für die Milieugestaltung 
im Bereich des Maßregelvollzuges abzulehnen. 


















